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2. Änderungssatzung zur Fremdenverkehrsbeitragssatzung der Stadt Bad Blankenburg

Aufgrund des § 19 (1) und (2) i.V.m. § 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung –ThürKO-) vom 16. August 1993 (GVBl.S.501) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl.S.41), zuletzt geändert durch das Gesetz zur
Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher und anderer Vorschriften vom 25.11.2004 (GVBl. S.
853) sowie der §§ 1, 2 und 8 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl.S.301), letzte Änderung 24.10.2001
(GVBl.S.265) hat der Stadtrat der Stadt Bad Blankenburg in der Sitzung am 15.12.2004 folgende
Satzungsänderung beschlossen:

§ 1

§ 4 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt ergänzt:

Unterhält ein Abgabepflichtiger ein Unternehmen in dem aufgrund des Warensortimentes
mehrere Gewerbeklassen nebeneinander existieren; wobei keine Gewerbeklasse als dominierend
zugeordnet werden kann ( z.B. Gemischtwarenhandel ), so ist für den zu ermittelnden Rein-
gewinnsatz der Durchschnitt aller im Unternehmen vertretenen Gewerbeklassen lt. Richtsatz-
sammlung zu bestimmen.

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Bad Blankenburg, den 13.01.2005
Stadt Bad Blankenburg 

Pabst 
Bürgermeister (Siegel)


